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Unsere Kostensätze für die Durchführung von Kontrollen gemäß VO (EU) Nr. 1151/2012 über 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel:  
  
1. Grundpauschale 

 

Folgende Aufgaben und Tätigkeiten der Kontrollstelle sind mit der Grundpauschale abgedeckt:  

 Datenerfassung und -aktualisierung 
 Regelmäßige Meldung (Kontrollergebnisse und Daten) an zuständige Systemgeber 
 Aufrechterhaltung & Weiterentwicklung des Kontrollverfahrens 

 

 

Einzelzertifizierung  pauschal/ Jahr 145 €  

Einstufiges Kontrollsystem 
 

  
 

Bündler-/ Gruppenzertifizierung     pauschal/ Jahr 220 €  

Zweistufiges Kontrollsystem     

 
 

   
 

2. Fahrt-, Reise- und Organisationskosten                                                                                
pauschal/ Kontrolle 

bzw. Kontrolltag 
125 €  

Diese Pauschale wird auch in Rechnung gestellt, wenn ein 
vereinbarter Kontrolltermin in einem Zeitraum von weniger als 7 
Kalendertagen vor der Kontrolle abgesagt wird oder 3 
Terminvorschläge für die Kontrolle durch das Unternehmen 
abgelehnt werden.  
Werden mehrere Verfahren in einem Kontrolltermin geprüft, dann 
werden die Fahrt-, Reise- und Organisationskosten nur einmalig 
bzw. pro Kontrolltag in Rechnung gestellt.  
 

   

3. Zeitaufwand im Rahmen des Kontrollverfahrens je Stunde 95 €  

z.B. für Kontrollen und deren Vor- und Nachbereitung; Bewertung der 
Kontrollergebnisse; Bearbeitung von Abweichungen und Verstößen; 
Vor- und Nachbereitung von Bündler- und Einzelzertifizierungen; 
Zertifizierung und Erstellung eines Zertifikats; Informationen und 
Auskünfte im Kontrollverfahren; Rezeptur- bzw. Etikettenprüfung; 
Mehrfertigungen von Dokumenten; Bearbeitung von Anträgen und 
Genehmigungen; Prüfung nach weiteren Richtlinien; Bearbeitung 
von Verdachtsfällen und Beschwerden. 

 

   

4. Sonstiges    

 Analysen zum Nachweis nicht zulässiger Stoffe nach Aufwand  

 Erhöhte, durch das Unternehmen veranlasste 
Organisations- und Reisekosten 

nach Aufwand 
 

 Im Falle einer von ABCERT akzeptierten, nicht fristgerechten 
Kündigung wird eine Verwaltungsgebühr von 100 € berechnet 

 
 

 


